
Allgemeine Geschäftsbedingungen der UNITOR TORSYSTEME GmbH

1. Geltung - Abschluss

UNITOR TORSYSTEME GmbH wird im folgenden als Verkäufer, der 
Vertragspartner als Partner bezeichnet. Die Lieferungs- und 
Montagebedingungen gelten für alle Arten von Verträgen, nicht nur für 
Kaufverträge und auch, wenn nicht noch einmal extra vereinbart, für 
alle künftigen Geschäftsbeziehungen.

Die Geschäftsbedingungen des Partners, die von uns nicht ausdrücklich 
anerkannt werden, haben keine Gültigkeit.

2. Allgemeine Bestimmungen

Die Vertragspartner werden mündliche Vereinbarungen im einzelnen 
schriftlich bestätigen.

Bestellungen werden erst mit unserer Auftragsbestätigung verbindlich.

Die in Prospekten und Katalogen enthaltenen Angaben und Abbildungen 
sind branchenübliche Näherungswerte, es sei denn, dass sie von uns 
ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden.

3. Zahlungsbedingungen

Rechnungen sind sofort fällig innerhalb 10 Tagen nach Rechnungsdatum 
porto- und spesenfrei ohne Abzug zahlbar. Wechsel und Schecks werden 
nur zahlungshalber angenommen. Diskontzinsen, Spesen und 
Wechselstempelgebühren gehen zu Lasten des Käufers.

Bei Verzug mit dem Rechnungsausgleich sind wir berechtigt, dem 
Rechnungsempfänger Zinsen in Höhe der von uns zu zahlenden 
Bankzinsen mindestens aber 13 % per anno zu berechnen.

Zahlungen werden ohne Rücksicht auf andere Verfügungen des 
Einzahlers stets in erster Linie auf Zinsen und Kosten und in zweiter 
Linie auf unsere älteste Forderung angerechnet. Wir behalten uns 
jedoch eine hiervon abweichende Verrechnung vor.

Bei Zielüberschreitungen sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe des 
Satzes in Rechnung zu stellen, den die Bank uns für Kontokorrentkredite 
berechnet, mindestens aber in Höhe von 9% Punkten über dem 
jeweiligen Basiszinssatz.

Wenn nach Vertragsabschluss erkennbar wird, dass unser 
Zahlungsanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Partners 
gefährdet wird, können wir die Leistung verweigern und dem Partner 
eine angemessene Frist bestimmen, in welcher er Zug um Zug gegen 
Lieferung zahlen oder Sicherheit zu leisten hat. Bei Verweigerung des 
Partners oder erfolglosem Fristablauf sind wir berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten und Schadenersatz zu verlangen.

4. Lieferung

Sofern nichts anderes vereinbart ist, liefern wir ab Werk. Maßgebend für 
die Einbehaltung des Liefertermins oder der Lieferfrist ist die Meldung 
der Versand- bzw. Abholbereitschaft durch uns.

Die Lieferfrist beginnt mit unserer technischen Klarstellung und 
verlängert sich angemessen für die Fälle von höherer Gewalt: 
Arbeitskämpfen, Unruhen, behördliche Maßnahmen, Ausbleiben von 
Zulieferungen unserer Lieferanten und sonstigen unvorhersehbaren, 
unabwendbaren und schwerwiegenden Ereignissen.

Versandbereit gemeldete Ware ist vom Partner unverzüglich zu 
übernehmen, andernfalls sind wir berechtigt, sie nach eigener Wahl zu 
versenden oder auf Kosten und Gefahr des Partners zu lagern.

Können wir absehen, dass die Ware nicht innerhalb der Lieferfrist 
geliefert werden kann, so werden wir den Partner unverzüglich und 
schriftlich davon in Kenntnis setzen, ihm die Gründe hierfür mitteilen 
sowie nach Möglichkeit den voraussichtlichen Lieferzeitpunkt nennen.

5. Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns, unberührt von Übergang der Gefahr, das Eigentum 
einer gelieferten Ware bis zur Erfüllung aller Forderungen aus der 
Geschäftsverbindung mit dem Partner, vor.

Der Partner ist berechtigt, diese Waren im ordentlichen Geschäftsgang 
zu veräußern, solange er seinen Verpflichtungen aus der 
Geschäftsverbindung mit uns rechtzeitig nachkommt. Er darf jedoch die 
Vorbehaltsware weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen. Er ist 
verpflichtet, unsere Rechte beim kreditierten Weiterverkauf der 
Vorbehaltsware zu sichern. Bei Zahlungsverzug des Partners sind wir 
nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, auch ohne Rücktritt 
auf Kosten des Partners, die Herausgabe der Vorbehaltsware zu 
verlangen.

6. Gewährleistung

Wir stehen ein für einwandfreie Herstellung der von uns gelieferten 
Ware nach Maßgabe der vereinbarten technischen Liefervorschriften. 
Falls wir nach Zeichnungen, Spezifikationen, Mustern usw. unseres 
Partners zu liefern haben, übernimmt dieser das Risiko der Eignung für 
den vorgesehenen Verwendungszweck. Entscheidend für den 
vertragsgemäßen Zustand der Ware ist der Zeitpunkt des 
Gefahrübergangs, also mit der Übergabe an die Bahn, den Spediteur 
oder den Frachtführer bzw. mit Beginn der Lagerung, Spätestens jedoch 
mit Verlassen des Werkes oder Lagers geht die Gefahr auf den Partner 
über und zwar auch, wenn wir die Lieferung übernommen haben.

Für Sachmängel, die durch ungeeignete oder unsachgemäße 
Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den 
Partner oder Dritte, übliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige 
Behandlung entstehen, stehen wir ebenso wenig ein wie für die Folgen 
unsachgemäßer und ohne unsere Einwilligung vorgenommener 
Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten des Partners oder Dritter. 
Gleiches gilt für Mängel, die den Wert oder die Tauglichkeit der Waren 
nur unerheblich mindern.

Die Verjährung der Sachmängelansprüche richtet sich, soweit nichts 
anderes vereinbart ist, nach dem Gesetz. Ausgenommen hiervon sind 
Verschleißteile wie Torsionsfedern, Tragseile und Seiltrommeln. Für 
Verschleißteile beträgt die Verjährungsfrist 6 Monate.

Für wesentliche Fremderzeugnisse, z. B. elektrische Geräte, Antriebe u. 
ä., beschränkt sich unsere Haftung auf die Abtretung der Ansprüche, die 
wir gegenüber unserem Vorlieferanten haben.

Unsere Lieferungen sind sofort zu prüfen. Offene Mängel hat der Partner 
unverzüglich nach Eingang der Ware am Bestimmungsort, verdeckte 
Mängel unverzüglich nach Entdeckung des Fehlers, schriftlich zu rügen.

Uns ist Gelegenheit zu geben, den gerügten Mangel festzustellen. 
Beanstandete Ware ist auf Verlangen unverzüglich an uns 
zurückzusenden. Wir übernehmen die Transportkosten, wenn die 
Mängelrüge berechtigt ist. Wenn der Partner diesen Verpflichtungen 
nicht nachkommt oder ohne unsere Zustimmung Änderungen an der 
bereits beanstandeten Ware vornimmt, verliert er etwaige 
Sachmängelansprüche.

Bei berechtigter fristgemäßer Mängelrüge bessern wir nach unserer 
Wahl die beanstandete Ware nach oder liefern einwandfreien Ersatz.

Kommen wir diesen Verpflichtungen nicht oder nicht vertragsgemäß 
innerhalb einer angemessen Zeit nach, so kann der Partner uns 
schriftlich eine letzte Frist setzen, innerhalb der wir unseren 
Verpflichtungen nachzukommen haben. Nach erfolglosem Ablauf dieser 
Frist kann der Partner Minderung des Preises verlangen, vom Vertrag 
zurücktreten oder die notwendige Nachbesserung selbst oder von 
einem Dritten auf unsere Kosten und Gefahr vornehmen lassen.

Wurde die Nachbesserung erfolgreich von dem Partner oder einem 
Dritten durchgeführt, so sind alle Ansprüche des Partners mit Erstattung 
der ihm entstandenen erforderlichen Kosten abgegolten. Eine 
Kostenerstattung ist ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich 
erhöhen, weil die Ware nach unserer Lieferung an einen anderen Ort 
verbracht worden ist. Es sei denn, dies entspricht dem 
bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware.

7. Sonstige Ansprüche - Haftung

Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind sonstige und 
weitergehende Ansprüche des Partners gegen uns ausgeschlossen. Dies 
gilt insbesondere für Schadenersatzansprüche aus Verzug, aus 
Unmöglichkeit der Leistung, aus schuldhafter Verletzung, vertraglicher 
Nebenpflichten, aus Verschulden bei Vertragsschluss und aus 
unerlaubter Handlung, Wir haften deshalb nicht für Schäden, die nicht 
an der gelieferten Ware selbst entstanden sind, vor allem haften wir 
nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des 
Partners.

Vorstehende Haftungsbeschränkung gelten nicht bei Vorsatz, bei grober 
Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter oder leitenden 
Angestellten sowie bei schuldhafter Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten. Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten haften wir außer in den Fällen des Vorsatzes oder der 
groben Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter oder leitenden 
Angestellten nur für den vertragstypischen vernünftigerweise 
vorhersehbaren Schaden.

Die Haftungsbeschränkung gilt ferner nicht bei den Fällen, in denen nach 
Produkthaftungsgesetz bei Fehlern der gelieferten Ware für Personen- 
oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. Sie 
gilt auch nicht bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit und 
beim Fehlen von zugesicherten Eigenschaften, wenn und soweit die 
Zusicherung gerade bezweckt hat, den Partner gegen Schäden, die 
nicht an der gelieferten Ware selbst entstanden sind, abzusichern. 
Rückgriffsansprüche des Partners gegen uns bestehen nur insoweit, als 
der Partner mit seinem Abnehmer keine Vereinbarung getroffen hat, die 
über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehen. Für den Umfang 
der Rückgriffsansprüche gelten ferner die Regelungen der Haftung für 
Sachmängel.

8. Erfüllungsort - Gerichtsstand - anwendbares Recht

Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser 
Geschäftssitz Erfüllungsort. Für alle Rechtsstreitigkeiten auch im 
Rahmen eines Wechsel- und Scheckprozesses ist unser Geschäftssitz 
Gerichtsstand, wenn der Partner Kaufmann, eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich rechtliches Sondervermögen ist. 
Wir sind auch berechtigt, am Sitz des Partners zu klagen.

Auf die Vertragsbeziehung ist ausschließlich das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland anzuwenden. Die Anwendung des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über 
Verträge über den Warenverkauf (CISG Wiener Kaufrecht) ist in der BRD 
ausgeschlossen.


